
Informa�onen zum CO2 Kostenau�eilungsgesetz 

 

Ablauf: 

• In der Abrechnung für Wärme und Gas werden die CO2 Kosten und die Menge an CO2 ausgewiesen 
(das CO2 Kostenau�eilungsgesetz gilt nicht für strombetriebene Heizungen) 

• Mit diesen Angaben lässt sich der CO2 Ausstoß pro Quadratmeter pro Jahr bes�mmen 
• Je höher der Verbrauch je Quadratmeter, desto schlechter ist die Energieeffizienz des Gebäudes und 

desto größer ist der Anteil, den der Vermieter von den CO2 Kosten übernehmen muss 
• Kunde kann die Daten seiner Rechnung entnehmen und die Berechnung auf der Website:  

(htps://co2kostenau�eilung.bmwk.de/schrit1 ) durchführen. Dort wird auch konkret angegeben, 
wie sich die CO2 Kosten auf Mieter und Vermieter aufzuteilen sind. 

Konkretes Beispiel: 

• Darstellung auf der Rechnung (wird zeitnah umgesetzt) 

 
• Heizwer�aktor und Emissionsfaktor sind bei Gasbezug fix 
• Emissionsfaktor bei Wärmebezug (Fern- oder Nahwärme) ändert sich jährlich, da dieser abhängig 

von der Erzeugungsart (BHKW, Gaskessel und Geothermie) ist (2023: 0,39kg/kWh; 2024: 
0,2531kg/kWh) 

• Emissionspreis ist durch das Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) festgelegt (2023: 3 ct/kg; 
2024: 4,5 ct/kg; 2025: 5,5 ct/kg) 

• Eingabe der Werte auf der Website: 
• 1. Schrit: Abrechnungszeitraum eintragen 

 

  

https://co2kostenaufteilung.bmwk.de/schritt1


• 2. Schrit: Verbrauch (hier ist der Energiegehalt aus dem Infokasten einzugeben) 
o So wird der Verbrauch auf der Rechnung auf 1 ganzes Jahr hochgerechnet 

 
• 3. Schrit: Wohnfläche also Größe der Wohnung eingeben 
• 4. Schrit: Website berechnet die Au�eilung 

 


